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vom 12. November 2020 
 
auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit  
 
1. der Achten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (8. BayIfSMV)  

vom 30. Oktober 2020 (BayMBl Nr. 616, BayRS 2126-1-12-G). 
2. der Zehnten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (10. BayIfSMV)  

vom 8. Dezember 2020 (BayMBl Nr. 711, BayRS 2126-1-14-G). 
3. der Elften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (11. BayIfSMV) in 

der Fassung vom 15. Januar 2021 (BayMBl. 2021 Nr. 34) 
 

und Erlass einstweiliger Anordnungen 
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Im Hinblick auf die 11. BayIfSMV ändere ich meine Klageanträge und stelle nunmehr 
betreffend die 11.BayIfSMV folgende Anträge: 
 
 

I. Die Elfte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmeverordnung (11. 
BayIfSMV; BayMBl. 2020 Nr. 737; BayRS 2126-1-15-G) in der 
Fassung vom 15.01.2021 (BayMBl. 2021 Nr. 34) ist mit all ihren 
Regelungen nichtig. 

 
 
II. Im Wege der einstweiligen Anordnung werden die Vorschriften zur 

Betriebs-/, Veranstaltungsuntersagung oder Schließung nach §§ 
5, 8 S. 3, 10 Abs. 3, 11 Abs. 1, 11 Abs. 3, 11 Abs. 4, 11 Abs. 5, 11 
Abs. 6, 12 Abs. 1 S. 1, 12 Abs. 2, 12 Abs. 4 S. 4, 13 Abs. 1, 14 Abs. 
1 S. 2, 15, 20 Abs. 1, 22 S. 1 und 23 der 11. BayIfSMV außer Vollzug 
gesetzt. 

 
 

III. Im Wege der einstweiligen Anordnung werden die Vorschriften 
über die KiTa- und Schulschließungen nach § 18 Abs. 1 S. 1 und § 
19 Abs. 1 S. 1 der 11. BayIfSMV außer Vollzug gesetzt. 

 

 
IV. Im Wege der einstweiligen Anordnung werden die Vorschriften 

über die allgemeine Ausgangsbeschränkung und nächtliche 
Ausgangssperre nach § 2 und § 3 der 11. BayIfSMV außer Vollzug 
gesetzt. 
 
 

V. Im Wege der einstweiligen Anordnung werden die Vorschriften zur 
Kontaktbeschränkung nach § 4 Abs. 1 der 11. BayIfSMV und die 
Vorschrift über die Untersagung des Verlassens der 
Wohnortgemeinde über einen Umkreis von 15 Kilometern hinaus 
bei Überschreitung des „Inzidenzwerts“ von 200 nach § 25 Abs. 1 
S. 1 der 11. BayIfSMV außer Vollzug gesetzt. 

 

 
VI. Im Wege der einstweiligen Anordnung werden die Vorschriften 

über die Maskenpflicht nach §§ 1 Abs. 2, 6 Nr. 3, 7 Abs. 1 S. 3, 7 
Abs. 2 Nr. 3, 8 S. 1, 8 S.2, 12 Abs. 1 S. 4 Nr. 3, 12 Abs. 1 S. 6 Nr. 2, 
12 Abs. 3, 14 Abs. 2 Nr. 3, 18 Abs. 1 S. 1, 20 Abs. 2 S. 2, 21 S. 3 und 
24 Abs. 1 der 11. BayIfSMV außer Vollzug gesetzt. 
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VII. Im Wege der einstweiligen Anordnung wird die Anordnung nach § 
1 Abs. 2 Nr. 2 der 11. BayIfSMV, wonach die Glaubhaftmachung 
durch eine ärztliche Bescheinigung, die die fachlich-medizinische 
Beurteilung (Diagnose), den lateinischen Namen oder die 
Klassifizierung der Erkrankung nach ICD 10 sowie den Grund, 
warum sich hieraus eine Befreiung der Tragepflicht ergibt, enthält, 
erfolgen muss, außer Vollzug gesetzt. 

 
 

VIII. Der Popularbeklagte und Antragsgegner hat die notwendigen 
Auslagen der Popularkläger und Antragsteller nach Art. 27 Abs. 4 
VfGHG zu tragen. 

 
 
Ich stelle klar, dass am Befangenheitsantrag vom 15.01.2021 gegen die Richterin am 
BayVerfGH Ruderisch, den Präsidenten am BayVerfGH Küspert und gegen die Richterin 
am BayVerfGH Müller festgehalten wird.  
 
Der Kostenvorschuss in Höhe von 1.500 € wurde ausschließlich aus dem Grund einge-
zahlt, endlich eine Entscheidung über die einstweiligen Anträge zu erhalten, nachdem 
bereits seit dem 12.11.2020 mit den gleichen Argumenten gegen die BayIfSMV mit einst-
weiligen Anträgen prozessiert wird.  
 
Diese Entscheidung sollte allerdings von dem die abgelehnten Richter vertretenden 
Spruchkörper ergehen. 
 
 
Ergänzend führe ich im Hinblick auf die Änderung der 11. BayIfSMV durch BayMBl. 2021 
Nr. 34 aus: 
 
 

I. FFP2-Masken nicht zum Schutz gegen Viren geeignet 
 
Entgegen den Ausführungen in der Begründung BayMBl. 2021 Nr. 35 ist eine FFP2-
Maske nicht geeignet vor Ansteckung mit einem Virus zu schützen. Aus dem nachfolgen-
den Schaubild ist erkennbar, dass nur FFP3-Masken für den Virenschutz vorgesehen 
sind, nicht jedoch FFP2-Masken. 
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II. FFP2-Masken bergen besondere Gesundheitsrisiken 
 

Sogar das RKI rät von einer Benutzung von FFP2-Masken im privaten Bereich ab. Dort 
heißt es: „Beim bestimmungsgemäßen Einsatz von FFP2-Masken muss eine arbeits-
medizinische Vorsorgeuntersuchung im Voraus angeboten werden, um durch den 
erhöhten Atemwiderstad entstehende Risiken für den individuellen Anwender medizi-
nisch zu bewerten…Gemäß Vorgaben des Arbeitsschutzes ist die durchgehende Trage-
dauer von FFP2-Masken bei gesunden Menschen begrenzt (siehe Herstellerinformatio-
nen, i.d.R. 75 Minuten mit folgender 30-minütiger Pause), um die Belastung des Arbeit-
nehmers durch den erhöhten Atemwiderstand zu minimieren. Bedingt durch den zweck-
bestimmten, zielgerichteten Einsatz sind keine Untersuchungen zu den gesundheitli-
chen, ggf. auch langfristigen Auswirkungen der Anwendung von FFP2-Masken außer-
halb des Gesundheitswesens z.B. bei vulnerablen Personengruppen oder Kindern ver-
fügbar. Bei Gesundheitspersonal sind Nebenwirkungen wie z.B. Atembeschwer-
den oder Gesichtsdermatitis infolge des abschließenden Dichtsitzes beschrie-
ben…. 
 
Bei der Anwendung durch Laien ist ein Eigenschutz über den Effekt eines korrekt getra-
genen MNS hinaus daher nicht zwangsläufig gegeben. In den „Empfehlungen der BAuA 
und desad-Hoc AK „Covid-19“ des ABAS zum Einsatz von Schutzmasken im Zusam-
menhang mit SARS-CoV-2“ werden FFP2-Masken nicht zur privaten Nutzung emp-
fohlen…. Beim Einsatz bei Personen mit z.B. eingeschränkter Lungenfunktion 
oder älteren Personen sind gesundheitliche Auswirkungen nicht auszuschließen. 
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Die Anwendung durch Laien, insbesondere durch Personen, die einer vulnerablen Per-
sonengruppe angehören (z.B. Immunsupprimierte) sollte grundsätzlich nur nach sorgfäl-
tiger Abwägung von potentiellem Nutzen und unerwünschten Wirkungen erfolgen. Sie 
sollte möglichst ärztlich begleitet werden…“ 

 
Beweis: Screenshot vom 20.01.2021 der Seite https://www.rki.de/Shared-
Docs/FAQ/NCOV2019/gesamt.html 
 

 

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/gesamt.html
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/gesamt.html
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Ebenso rät die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH) und die Gesell-
schaft für Hygiene, Umweltmedizin und Präventivmedizin (GHUP) raten in deren ge-
meinsamer Stellungnahmen vom 15.01.2021 von der Verwendung von FFP2-Masken im 
öffentlichen Personennahverkehr und im Einzelhandel ab. In der Stellungnahme heißt 
es: „Bei der Anwendung durch Laien ist ein Eigenschutz über den Effekt eines korrekt 
getragenen Mund-Nasenschutzes (MNS) hinaus daher nicht zwangsläufig gegeben.  

In den „Empfehlungen der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin zum Ein-
satz von Schutzmasken im Zusammenhang mit SARS-CoV-2“ werden FFP2-Masken 
nicht zur privaten Nutzung empfohlen.  

Gemäß Vorgaben des Arbeitsschutzes ist die durchgehende Tragedauer von FFP2-
Masken bei gesunden Menschen begrenzt (i.d.R. 75 Minuten mit folgender 30-minütiger 
Pause), um die Belastung des Arbeitnehmers durch den erhöhten Atemwiderstand zu 
minimieren. Bedingt durch den zweckbestimmten, zielgerichteten Einsatz sind keine Un-
tersuchungen zu den gesundheitlichen, ggf. auch langfristigen Auswirkungen der An-
wendung von FFP2- Masken außerhalb des Gesundheitswesens z.B. bei vulnerablen 
Personengruppen oder Kindern verfügbar.  

Bei Gesundheitspersonal sind Nebenwirkungen wie z.B. Atembeschwerden oder Ge-
sichtsdermatitis infolge des abschließenden Dichtsitzes beschrieben. Beim Einsatz bei 
Personen mit z.B. eingeschränkter Lungenfunktion oder älteren Personen sind gesund-
heitliche Auswirkungen nicht auszuschließen.  

Die Anwendung durch Laien, insbesondere durch Personen, die einer vulnerablen Per-
sonengruppe angehören (z.B. Immunsupprimierte) sollte grundsätzlich nur nach sorgfäl-
tiger Abwägung von potentiellem Nutzen und unerwünschten Wirkungen erfolgen. Sie 
sollte möglichst ärztlich begleitet werden, um über die Handhabung und Risiken aufzu-
klären, einen korrekten Dichtsitz zu gewährleisten, die für den Träger vertretbare Trage-
dauer unter Berücksichtigung der Herstellerangaben individuell festzulegen und gesund-
heitliche Risiken/Folgen zu minimieren.  

Es gibt zunehmend Hinweise, dass auch in Krankenhäusern und Pflegeheimen im Zu-
sammenhang mit Ausbrüchen trotz Wechsel von MNS auf FFP2/KN95 Übertragungen 
stattfinden, z. B. wegen nicht korrektem Tragen, hohen Leckagen durch fehlende Ge-
sichtsanpassung, fehlerhaftem Umgang mit der Maske beim An- und Ausziehen oder 
durch Verwendung von insuffizienter Importware ohne oder mit gefälschter CE- Kenn-
zeichnung. 

Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung der gesundheitlichen Auswirkungen 
rät die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH) dringend dazu, die bay-
erische Empfehlung einer kritischen Überprüfung zu unterziehen. Vor einer Über-
nahme der bayerischen Verordnung durch andere Bundesländer rät die DGKH 
ab.“  (Hervorhebung durch den Unterzeichner) 

Beweis: Stellungnahmen der DGKH und GHUP vom 15.01.2021; https://www.kranken-
haushygiene.de/pdfdata/2021_01_15_Stellungnahme-FFP2%281%29.pdf 

 

https://www.krankenhaushygiene.de/pdfdata/2021_01_15_Stellungnahme-FFP2%281%29.pdf
https://www.krankenhaushygiene.de/pdfdata/2021_01_15_Stellungnahme-FFP2%281%29.pdf
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Zudem zeigt eine neue Studie, dass die langfristige Verwendung von Masken Mikro-
ben erzeugt, die die Lunge infiltrieren und zu fortgeschrittenem Lungenkrebs beitra-
gen. 

Beweis: https://uncut-news.ch/studie-langfristige-verwendung-von-masken-er-
zeugt-mikroben-die-die-lunge-infiltrieren-und-zu-fortgeschrittenem-lungenkrebs-
beitragen/; Studie: Presence of microbes in the lung can modulate lung cancer pa-
thogenesis; Quelle: https://www.azolifesciences.com/news/20201112/Presence-of-
microbes-in-lung-can-activate-immune-response-to-modulate-lung-cancer-patho-
genesis.aspx 

 
 

III. Virusmutation aus Großbritannien keine größere Gefährdung 
 

 
1. Sinkende „Fallzahlen“ und Positivraten in Großbritannien 
 
 
Nachfolgende beiden Grafiken zeigen, dass die „Fallzahlen“ und Positivraten in Großbri-
tannien sinken. Dies spricht gegen eine besondere Gefährlichkeit der Virusmutation aus 
Großbritannien. Würde die Virusmutation gefährlicher sein, müssten in Großbritannien 
auch die „Fallzahlen“ und Positivraten steigen. 
 
 

 
 
 
 

https://uncut-news.ch/studie-langfristige-verwendung-von-masken-erzeugt-mikroben-die-die-lunge-infiltrieren-und-zu-fortgeschrittenem-lungenkrebs-beitragen/
https://uncut-news.ch/studie-langfristige-verwendung-von-masken-erzeugt-mikroben-die-die-lunge-infiltrieren-und-zu-fortgeschrittenem-lungenkrebs-beitragen/
https://uncut-news.ch/studie-langfristige-verwendung-von-masken-erzeugt-mikroben-die-die-lunge-infiltrieren-und-zu-fortgeschrittenem-lungenkrebs-beitragen/
https://www.azolifesciences.com/news/20201112/Presence-of-microbes-in-lung-can-activate-immune-response-to-modulate-lung-cancer-pathogenesis.aspx
https://www.azolifesciences.com/news/20201112/Presence-of-microbes-in-lung-can-activate-immune-response-to-modulate-lung-cancer-pathogenesis.aspx
https://www.azolifesciences.com/news/20201112/Presence-of-microbes-in-lung-can-activate-immune-response-to-modulate-lung-cancer-pathogenesis.aspx
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2. Experten sehen keine große Gefahr durch Virusmutation aus Großbritannien 
 
 
Sogar der von der Regierung viel geschätzte Experte Prof. Drosten sieht keinen Hin-
weis auf eine besondere Mutation und erwartet im Moment keine Überraschungen. 
 
Beweis: Christian Drosten auf Twitter 
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Auch der Virologe Alexander Kekulé erklärte, dass Corona-Mutationen kein Grund zur 
Panik seien. Mutationen, die sich schneller verbreiten, seien in einer Pandemie normal. 
Es gebe aber keinen Grund, das zu dramatisieren. Bekannte Maßnahmen zur Eindäm-
mung seien bei Mutationen genauso wirksam. 
 
Beweis: https://www.deutschlandfunk.de/virologe-kekule-corona-mutationen-sind-
kein-grund-zur-panik.694.de.html?dram:article_id=491063 
 
Auch der Virologe Prof. Dr. Streeck gab in einem Interview an, dass Mutatio-
nen von Coronaviren nicht ungewöhnlich seien, und die britische Variante nicht drama-
tisch stärker infektiös sei. Es gebe keinen Grund, in Panik zu geraten. 
 
Beweis: https://www.fuldaerzeitung.de/panorama/corona-virologe-hendrik-streeck-
inzidenz-gesundheitsminister-jens-spahn-cdu-bonn-studien-90170943.html 
 
 

3. Keine höhere Auslastung der Intensivstationen 
 
 
Auch auf den Intensivstationen zeigte sich keine Veränderung zum Sommer. Weiterhin 
ist die Gesamtauslastung der Intensivbetten auf gleichbleibendem Niveau seit Sommer. 
Daraus ist zu schließen, dass die Virusmutation aus Großbritannien zu keinem Anstieg 
dahingehend geführt hat, dass mehr Menschen intensiv behandelt werden müssten.  

https://www.deutschlandfunk.de/virologe-kekule-corona-mutationen-sind-kein-grund-zur-panik.694.de.html?dram:article_id=491063
https://www.deutschlandfunk.de/virologe-kekule-corona-mutationen-sind-kein-grund-zur-panik.694.de.html?dram:article_id=491063
https://www.fuldaerzeitung.de/panorama/corona-virologe-hendrik-streeck-inzidenz-gesundheitsminister-jens-spahn-cdu-bonn-studien-90170943.html
https://www.fuldaerzeitung.de/panorama/corona-virologe-hendrik-streeck-inzidenz-gesundheitsminister-jens-spahn-cdu-bonn-studien-90170943.html
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Beweis: https://www.intensivregister.de/#/aktuelle-lage/zeitreihen 
 
 

4. Keine ausgeprägte Übersterblichkeit 
 
 
Auch das ifo-Institut durch Prof. Joachim Ragnitz kam bei Auswertung der Daten für das 
Jahr 2020 bis zur 48.KW zu dem Ergebnis: „Rechnet man diesen Alterstruktureffekt her-
aus, so ist in der Summe also keine Übersterblichkeit festzustellen.“ (Seite 10 unten) 
 
Beweis: https://www.ifo.de/DocDL/20210105-Ragnitz-Sterblichkeit-Zweite-
Welle.pdf 
 
Der Professor für Mathematik Dr. Thomas Rießinger kommt mit seiner Auswertung, die 
die Sterbefallzahlen des Statistischen Bundesamts bis 20.12.2020 berücksichtigt, zu fol-
genden Schlussfolgerungen: 

https://www.intensivregister.de/#/aktuelle-lage/zeitreihen
https://www.ifo.de/DocDL/20210105-Ragnitz-Sterblichkeit-Zweite-Welle.pdf
https://www.ifo.de/DocDL/20210105-Ragnitz-Sterblichkeit-Zweite-Welle.pdf
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1. Bleibt man bei der alleinigen Berücksichtigung der Gesamtsterbezahlen für die 
lineare Regression, so führt das für 2020 zu einer voraussichtlichen Übersterb-
lichkeit von etwa 1,2 %. Das ist nicht schön, aber sehr weit weg von allen Ka-
tastrophenszenarien. 

2. Geht man, um genauer zu sein, zu den Sterbefällen pro 10.000 Einwohnern 
über, so kann man eine Gesamtsterblichkeit zwischen etwa 960.000 und 
980.000 Sterbefällen erwarten, und in diesem Bereich scheinen wir uns nach 
den bisher vorliegenden Daten auch zu befinden. Auf die genaueren Daten 
müssen wir noch bis Ende Januar warten. 

3. Berücksichtigt man zusätzlich, dass sich die Altersstruktur der Bevölkerung 
verändert hat und rechnet die Sterblichkeitsraten der Jahre 2016 bis 2019 pro 
Altersgruppe hoch auf die Verhältnisse des Jahres 2020, so ergibt sich sogar 
eine Bandbreite von 964.000 bis 993.000 Sterbefällen, je nachdem, welches 
der vier zurückliegenden Jahre als Basis dient.“ 

Beweis: https://reitschuster.de/post/auswertung-sterbefaelle-2/ 

 
 

5. Vom RKI gemeldete tägliche COVID-19-Todesfälle falsch 
 
 

Prof. Dr. Bertram Häussler schreibt in einem Beitrag in der Ärztezeitung, dass zwischen 
dem Zeitpunkt, an dem sich die Todesfälle ereignen, und dem Meldetag etwa vier Wo-
chen vergehen. Das zeige eine Analyse des IGES Pandemie Monitors. Danach sind 
zwischen dem 1. November und dem 14. Dezember die täglichen Meldungen des Ro-
bert Koch-Instituts (RKI) deutlich hinter den tatsächlich eingetretenen Todesfällen zu-
rückgeblieben. Der Meldeverzug habe damals eine Größe von über 7000 Todesfällen 
erreicht. Dieser Stau wurde dann im neuen Jahr quasi aufgearbeitet, was zwischen dem 
7. und dem 8. Januar dann geschafft war. Aus diesem Grund seien die vom RKI ange-
gebenen täglichen COVID-19-Todesfälle nicht zutreffend und könnten keine Grundlage 
für einen weiteren Lockdown darstellen. 

Beweis: https://www.aerztezeitung.de/Politik/Deutschland-im-Corona-Blindflug-
416280.html 

 

IV. Fazit 

Erneut zeigt sich keine Veränderung hinsichtlich der Belastung der Krankenhäuser und 
auch keine ausgeprägte Übersterblichkeit, auch unter dem Eindruck einer Virusmutation 
aus Großbritannien, die nicht einmal in Großbritannien zu einem Ansteigen der „Fallzah-
len“ führt. 

Bereits ausgeführt in vorausgegangenen Schriftsätzen wurde, dass die ergriffenen Maß-
nahmen ungeeignet waren und in keiner Weise zu einer Eindämmung der Pandemie 
beigetragen haben. Dies zeigt sich auch daran, dass es in Schweden – wie dargelegt – 
zu keiner Übersterblichkeit gekommen ist, obwohl in Schweden auf Lockdown und Mas-

https://reitschuster.de/post/auswertung-sterbefaelle-2/
https://www.aerztezeitung.de/Politik/Deutschland-im-Corona-Blindflug-416280.html
https://www.aerztezeitung.de/Politik/Deutschland-im-Corona-Blindflug-416280.html
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kentragen verzichtet wurde. Hätte die nicht ausgeprägte Übersterblichkeit einen Zusam-
menhang mit den ergriffenen Maßnahmen. Müsste es in logischer Konsequenz dann in 
den Ländern, die eben diese Maßnahmen nicht ergriffen haben, zu einer Übersterblich-
keit gekommen sein. Dies ist aber nicht der Fall. 

Zumindest sollte wenigstens die Regelung mit der FFP2-Maske außer Vollzug gesetzt 
werden, da dies sogar der Empfehlung des RKI widerspricht. 

Es gibt keinen Unterschied in der Auslastung der Krankenhäuser und in der Sterblichkeit 
zu den Vorjahren, sodass auch aus diesem Grund die ergriffenen Maßnahmen nicht be-
stand haben können. Es ist Aufgabe der Staatsregierung, ihre Grundrechtseinschrän-
kungen auf valide Daten und Studien zu stützen. Vorliegend ist nicht bekannt, auf wel-
che Daten und Studien, die Staatsregierung sich bezieht. Die Begründung nimmt Bezug 
auf Studien oder auf die Wissenschaft, ohne konkret zu werden. Klarheit würde man nur 
bekommen, wenn man die entsprechende Akte beiziehen würde. Es ist jedoch bereits 
fraglich, ob überhaupt eine Akte existiert. Zumindest gab es keine Akte bis zur 6. 
BayIfSMV. Bereits mit Schriftsatz vom 13.11.2020 wurde ein Verstoß gegen das Rechts-
staatsprinzip nach Art. 3 BV wegen Verstoß gegen das Gebot der Schriftlichkeit vorge-
tragen. Wurde denn wenigstens vom BayVerfGH überprüft, ob der Verordnungsgeber 
wenigstens für die 11.BayIfSMV eine Akte angelegt hat? Dies wäre zumindest zu erwar-
ten gewesen. Jedenfalls galt das Rechtsstaatsprinzip in der Form vor der Corona-Krise 
und scheint jedenfalls in Österreich auch weiterhin zu gelten. 

Nochmals wird darauf hingewiesen, dass hinsichtlich bestimmter Maßnahmen schon 
nicht erkennbar ist, wie diese zum Infektionsschutz beitragen sollen. Wie bereits ausge-
führt, stellt es keinerlei Infektionsgefahr dar, wenn jemand allein oder zusammen mit sei-
nem Hausstand um 23 Uhr mit seinem Auto durch die Gegend fährt. Genauso wenig 
stellt es eine Infektionsgefahr dar, wenn jemand mitten in der Nacht einen Spaziergang 
macht, weil er oder sie kaum eine andere Person zu diesem Zeitpunkt antreffen wird. 
Schon aus diesem Grund ist die nächtliche Ausgangssperre nach § 3 der 11. BayIfSMV 
außer Vollzug zu setzen. Ähnliches gilt auch für die 15-Kilometer-Regelung in § 25 Abs. 
1 der 11. BayIfSMV. Wie bereits im Schriftsatz vom 14.01.2021 verstößt diese Regelung 
auch gegen den Gleichheitsgrundsatz nach Art. 118 Abs. 1 BV, da die ländliche Bevöl-
kerung, die nicht alle Geschäfte nach § 12 Abs. 1S. 2 der 11. BayIfSMV im 15-Kilome-
ter-Radius erreichen kann, dann auf diese Einkäufe verzichten muss. 

Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass es hier um die wirtschaftliche Existenz von 
Millionen von Menschen geht wie auch um die Ausbildung, soziale und psychische Ent-
wicklung der Kinder und Jugendlichen (unserer Zukunft). Unter dem Gesichtspunkt die-
ser fatalen Auswirkungen und der Tatsache, dass immer noch keine validen Daten und 
wissenschaftlichen Studien durch die Staatsregierung nach mittlerweile 11 Monaten vor-
gelegt wurden, sind die Maßnahmen wie beantragt zwingend außer Vollzug zu setzen. 

Die Gefahreneinschätzung des RKI kann nicht zugrunde gelegt werden. Wie dargelegt, 
besteht beim RKI ein Interessenkonflikt, sodass schon aus diesem Grunde (befangener 
Sachverständiger) die Entscheidung nicht auf die Gefahreneinschätzung des RKI ge-
stützt werden kann. Ferner widerspricht sich das RKI selbst, wenn es angibt nur bei 
28,78 % der positiven PCR-Tests von einer Infektion auszugehen, dann aber alle positi-
ven Tests als „Fallzahlen“ erfasst. Darüber hinaus besteht ein erheblicher Probenrück-
stau. Es wird nicht transparent gemacht, wie die rückgestauten Proben bei dem 7-Tage-
Inzidenz-Wert erfasst werden. Zuletzt kann man sich auch nicht – wie dargelegt – auf 
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die vom RKI gemeldeten täglichen COVID-19-Todesfälle verlassen (wegen Meldever-
zug!). 

Es ist nun wirklich an der Zeit, dass der BayVerfGH zur Rechtsstaatlichkeit zurückkehrt 
und von rechtsbeugenden Tatsachenverdrehungen und nicht belegten Floskeln wie 
„drohende Überlastung des Gesundheitssystems“ und „gestiegenes Infektionsgesche-
hen“ Abstand nimmt.  

Wenn sich der BayVerfGH nicht der Zahlen annehmen möchte, so kann er bereits we-
gen offensichtlichem Verstoß gegen das Rechtsstaatsprinzip nach Art. 3 BV die Maß-
nahmen außer Vollzug setzen. 

Einer Entscheidung über die Anträge auf einstweilige Anordnung wird bis 26.01.2021 
entgegengesehen.  

 
 
 
 
 
Helmut P. Krause 
Rechtsanwalt 
 


